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Brandten
Freiwilliger Landtausch
Gemeinde Langdorf
Landkreis Regen

Anlage zum Anordnungsbeschluss

Gebietskarte
Stand der Vermessungsverwaltung abweichen.Die Flurkarte außerhalb des Tauschgebiets und der Gebäudebestand können vom aktuellen
oder unter: https://www.geodaten.landentwicklung.bayern.de/legende.pdfUnsere ausführliche Legende finden Sie schnell und einfach mit unserem QR-Code
Hinweise

Legende
Gemeinde- und Gemarkungsgrenze
Verfahrensgrenze
Flurstücksgrenze
Flurstücksgrenze (graph.)
Zugehörigkeitshaken

123 Flurstücksnummer
Tauschgebiet
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